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1 	 T14/91 

Sachverhalt und Antrãge 

Am 27. Dezember 1990 wurde gegen die Zwischenentscheidung 

vom 19. November 1990, mit weicher die Einspruchsabteilung 

feststellte, daB unter Berücksichtigung der von der 

Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenoinmenen 

Ariderungen das europãische Patent 112 410 und die 

Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen 

des Ubereinkoliunens genügen, seitens der Einsprechenden 

Beschwerde erhoben. 

Der Beschwerdeschriftsatz enthãlt einen Antrag (Regel 64 

b) EPU), aber nichts, was als Begründung aufgefast werden 
könnte. 

Am 28. Dezember 1990 entrichtete die BeschwerdefUhrerin 

die betreffende Gebühr. 

Eine Beschwerdebegründung wurde innerhaib der Vierinonats-

Frist (Art. 108 Satz 3 EPU) nicht eingereicht. 

Am 30. April 1991 wurde die Beschwerdeführerin auf diesen 

Umstand sowie auf die Mâglichkeit einer Wiedereinsetzung 

(Art. 122 EPU) hingewiesen. 

Eine AuBerung hierzu ging nicht em. 

Entscheidungsgründe 

Wird eine Beschwerde nicht innerhaib von vier Monaten nach 
Zustellung der Entscheidung, gegebenenfalls nach Wiedereinsetzung 

in den vorigen Stand (Art. 122 EPU), schriftlich begründet 
(Art. 108 Satz 3 EPU), so ist sie nicht zulàssig (Regel 65 (1) 
EPU). 
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T 14/91 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulãssig verworfen. 

Der Geschäftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende: 

M. Kiehi P.K.J. Van den Berg 
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